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Änderungsantrag zu PB.L-01

Von Zeile 169 bis 172:
Preis eingeführt, dessen Lenkungswirkung aber weiter verbessert werden muss. Wir
wollen die Erhöhung des CO2-Preises auf 60 Euro auf das Jahr 2023 vorziehen. Danach
soll der CO2-Preis so ansteigen, dass er im Konzert mit den Fördermaßnahmen und

ordnungsrechtlichen Vorgaben die Erfüllung des neuen Klimaziels 2030 absichert.2
vorziehen. Danach soll der CO2-Preis schnell auf 180 € pro Tonne ansteigen.

Begründung

Warum soll erst ein Jahr nach Regierungseintritt der CO2-Preis angeglichen werden?

180 €/t CO2 wird von führenden Klimainstituten als Zielwert angegeben, der notwendig
ist, um die Transformation/Dekarbonisierung der Wirtschaft zu erreichen. Dieser
Zielwert, der schnell umgesetzt werden muss, beschreibt die echten Kosten der fossilen
Energien Kohle, erdöl und Erdgas.
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